Musterschreiben gegen Ablehnung Rhetorikschulung „Sonstige Betriebsratsmitglieder“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom………………. haben Sie die Erforderlichkeit für die vom Betriebsrat beschlossene Teilnahme von ………………………. an der Schulung ………………………………verneint. Eine fehlende Erforderlichkeit müssen wir verneinen.

Das Bundesarbeitsgericht hat anerkannt, dass die Entsendung von Betriebsratsmitgliedern zu einer Rhetorikschulung erforderlich sein kann, wenn die Verhältnisse im Betrieb und im Betriebsrat so gelagert sind, dass der Betriebsrat seine gesetzlichen Aufgaben nur dann sachgerecht erfüllen kann, wenn die rhetorischen Fähigkeiten bestimmter Betriebsratsmitglieder durch Teilnahme an einer hierfür geeigneten Schulungsveranstaltung verbessert werden (BAG vom 15.02.1995 - 7 AZR 670/94).

Entsprechend dieser Rechtsprechung müssen wir feststellen, dass ……………………….. seine/ihre gesetzlichen Aufgaben nur sachgerecht erfüllen kann, wenn er/sie die auf dem von uns beschlossenen Seminar vermittelten rhetorischen Kenntnisse erlangt.

Das Betriebsverfassungsgesetz enthält eine Reihe von Aufgaben, für die rhetorische Fähigkeiten notwendig sind. Unabhängig von der jeweiligen Funktion eines Betriebsratsmitgliedes besteht die Pflicht zur Teilnahme und aktiven Mitwirkung an Betriebsratssitzungen, § 30 BetrVG. Alle Betriebsratsmitglieder haben auch an den monatlichen Besprechungen nach § 74 Abs. 1 BetrVG teilzunehmen. Schließlich muss er/sie im Gespräch mit Belegschaftsmitgliedern bei Konflikten am Arbeitsplatz in der Lage sein, den vorgetragenen Sachverhalt genau zu erfassen, durch gezielte und auf die jeweilige Ausdrucksmöglichkeit ausgerichtete Fragen den Problemkreis zu ermitteln und eine sachgerechte Bearbeitung gegenüber den Beschäftigten darzustellen. Daneben stehen Betriebs- und Abteilungsversammlungen an, auf denen ……………………... Redebeiträge halten muss.

Zur Zeit wird konkret beraten und verhandelt über ……………………………,

(z.B. Umsetzung von Betriebsvereinbarungen, Abbau von Gleitzeitstunden, Einstellung von Leiharbeitnehmern, befristet beschäftigte Arbeitnehmer, Stellenbeschreibungen, Leistungsbeurteilungen etc.)

Als aktives Betriebsratsmitglied benötigt ………………………. deshalb rhetorische Grundkenntnisse, die es ihr/ihm ermöglichen, sich strukturiert und angstfrei sowohl gegenüber der Belegschaft als auch gegenüber der Geschäftsführung zu äußern.

………………………………….. hat noch keine Rhetorikveranstaltungen besucht, auf denen diese Fähigkeiten vermittelt wurden. Verhandlungskompetenz und rhetorische Fähigkeiten können grundsätzlich nicht durch das Lesen von Fachliteratur oder die Hinzuziehung eines Sachverständigen erworben werden. Hier kommt nur eine Schulung durch einen kompetenten Trainer mit vielen praktischen Übungen in Betracht. Dass die Schulungsinhalte der AAS Akademie für Arbeits- und Sozialrecht Ruhr-Westfalen geeignet sind, erforderliche Kenntnisse zu vermitteln, ergibt sich aus der Seminarankündigung.

Wir bitten Sie um Antwort auf dieses Schreiben bis zum……..

Mit freundlichen Grüßen
